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acbertraguna.*)
Son Sr. Slnton §engge, ÜJlünäjen.

,Qwei ^Beobachtungen ber jiingften geit ßaben
mir bie öebeututtg ber lleberiragung befonberS

braftifcß bot Slugen geführt. Scß mill guerft
biefe beiben gälte furg mitteiten:

(Sine junge grau erwartete im Sommer 1907

ißre gweite Sîieberfunft. Ha fie wäßrenb ber

Sommermonate in ber Stäße SRüncßenS auf
bem Sanbe Isjbte, fo befpraeß fie fid) mit ißrer
Hebamme in SRüncßen, um fid) beren §i(fe für
bie 3eit ber SUeberfunft gu fidßern. 93ei ben

guten, ja freunbfcßaftlicßen 23egießungen, welcße

gwifdjen ber Harne unb ber ^ebamme be=

ftanben, mar bie Hebamme über ben Stanb ber

Sdjwangerfdßaft unb über baS Söefinben ber
Harne feE)r gut unterrichtet, außerbem tarn bie

£ebamme auf SBunfdj ber Scßwangereu wieber»

holt hinaus unb unterfueßte aud) be§ öfteren
bie Harne äußerlich.

SltS waßrfcßemlidßer Hermin ber Sîieberfunft
ronrbe (Snbe guti ober SInfang Sluguft 1907

angenommen. - (Snbe Suit fteEIten fieß bei ber

Schwangeren alle Slngeidjen ber beborftehenben
©eburt "ein, fo bap bie .gebamme alarmiert
würbe unb auf ©runb ißrer eigenen 93eob=

ad)tung bie Sîieberfunft erwartete. Hiefer Qu*
ftanb hielt einige Sage an, bann gingen alle

Erfdjeimtngen wieber gurüd, fo baß fidh aucß

bie |)ebamme wieber nach £>aufe begab. SUS»

balb aber traten wieber fo regelmäßige SBeßen

ein, bie eine gange Stadjt anhielten, baß neuer»

bingS bie §ebamme fdhleunigft gerufen würbe,
wie fidh ßerauSfteKte, wieber bergeblid). Sold)
fatfdßer Särm wieberholte fid) nod) be§ öfteren
unb mit Sahn unb Slutomobit leiftete bie §eb=

amme ben wieberholten, ftets äußerft bringenben
(Rufen golge.

Her Skfitnb bei äußerer unb innerer Unter»

fudjung cutfpradj gu biefer Seit — Anfang
Sluguft — gang unb gar bem (Snbe ber

Scßwangerfcßaft unb bem S3eborfteßen ber

Sîieberfunft, unb auf bie gragen ber Seute

founte bie ^ebamme füglich nichts anberS fagen

als: bie ©eburt tann jeben Sag eintreten.

Älugerweife riet jebod) bie §ebamme felbft ben

Seuten, bod) auch einen 51rgt gu Dtate gu gießen,

ob alles in Drbnung fei. liefern Eßorfißlage

ftimmten bie Sente nidjt gu.
es war natürlich, baß bie ®ame burd) bie

bielen SBeßen, rußelofen dächte unb burcj) bie

ftänbige erwartung fcßließtid) in einen begreif»

lichen âuftanb bon erregung berfeßt würbe
unb nicht tneßr allein bleiben wollte, fonbern
ißre Hebamme faft jebe Stacht in ber Dtäße

haben wollte unb fie auch oft am Sage nidjt
fort ließ.

*) Slbgcbrudt au§ ber

nincn»8citung".
laperifdjen §e6<

So berging noch ber gange Sötonat Sluguft
unter ftänbiger erwartung, baß bie faft jeben
f£ag auftretenben SBeßen in ©eburtsweßen über»
geßen würben. ®ie §ebamme berbraeßte in
biefer gangen ßeit, bon Snbe Sali bis Slnfang
September, faft jebe Stadßt bei ber Sdßwangeren
unb war nur wäßreitb weniger îage in SKüncßen.
Slucß ßier war bie .gebamme, bie felbft Telephon
ßatte unb jebergeit ein Slutomobil bettüßen lonnte,
fogufagen in ftänbiger Sereitfcßaft. 3)?it Sluto»
mobil war bie Entfernung in einer ßalben
Stunbe leidßt gu bewältigen.

So war eS audj am 8. September 1907.
®ie ^ebamme war feit mehreren Hagen unb
aueß wäßrenb ber Stacßt bom 7.—8. September
ununterbrochen bei ber Harne gewefen. Slm

ÜDtorgen beS 8. September fühlte fid) bie Harne
woßl, ging etwas im ©arten fpagieren unb bie

§ebamme fußr im Einberftänbnis mit ber

Schwangeren in ißre Stabtwoßnung, um 33er»

fcßiebeneS gu erlebigen. Slm Slbenb wollte bie

Hebamme wieber gurüdfommen, wenn nicht
feßon früher eine Helepßonmelbnng fie gurüdrief.

SSie eS nun baS SßerßängniS Wollte, trat
gerabe an biefem Hage bie ©eburt ein. SSacß»

mittags 5 Ußr famen wieber bie alltäglichen
SBeßen, welche aber bieSmal in ©eburtsweßen
übergingen unb fo ïrâftig unb erfolgreich
arbeiteten, baß feßon gegen 8 Ußr abenbS bie

©eburt erfolgte. Eine halbe Stunbe fpäter fam
bie §ebamme aus ber Stabt gurüd, meßt wenig
überrafeßt, über bie botlenbete Hatfadße, bie fie
borfanb. EinerfeitS infolge ber allgemeinen Stuf»

regung unb anbererfeitS bureß bie feit bielen
Söocßen befteßenben Söeßen abgeftumpft, ßatte
niemanb, felbft nidßt bie Pflegerin, baran ge»

baeßt, ber £>ebamme telepßonifdße Sdacßricßt gu
fenben.

Hie ©eburt war aber glüdlicßerweife oßne
jeben äwifdßenfall glatt herlaufen, bie dpebanttne
bom Crt ßatte fadjgemäße §ilfe geleiftet.

Ein folcßeS 9Jdißgefd)id ift troß allem gliid»
ließen SluSgang für jebermann ärgerlich unb
nidjt gum wenigften für bie §ebamme, bie feit
feeßs Söocßen Hage unb 9?äd)te opfert unb bann
im entfcßeibenben Slugenblid bureß leidßt ber»
meibbare Zufälle fern geßalten ift.

HaS ftiitb war über neun Epfunb feßwer unb
ßatte eine Sänge bon 55 cm, babei ift noeß

befonberS gu beaeßten, baß bie Eltern beS

®inbeS gragile, nießt feßr große ißerfonen firtb.
Hiefer galt ßatte nun nodß ein lldacßfpiel,

baS ißn gerabe für bie fpebammen befonberS
bebeutfam unb beachtenswert maeßt.

Slnt Hage naeß ber ©eburt erßielt nämlidj
bie §ebamme bou bem ©atten ber Harne einen

mit feßweren Vorwürfen erfüllten S3rief unb
biefem erfteu S3riefe folgte naeß ein paar Hagen
ein gweiter, ber bie §ebamme womöglid) noeß

feßmerer angriff. Hie Vorwürfe beftanben in

„ißflicßtbergeffenßeit, ©ewiffenlofigfeit, Srud)
beS ESerufSgeßeimniffeS ufw. " unb. baran reißte
fieß bie Hroßung, bie Sad)e in ber greffe eut»
fprecßenb gu beröffentlicßeu unb bafür gu forgett,
baß fidß niemanb meßr biefer ^ebamme an»
bertraut.

Selbftberftänblid) mußte bie §ebamme auf
folcße feßwere Singriffe, für wel^e naeß Sage
ber 33erßältniffe gar feine ©runblage gegeben

war, Stage erßeben. Unter bem Slufgebot gaßl»
reicßer 3eu9en lu'b Sad)berftänbiger fam eS

gunäcßft gur Sterßanblung bor bem Scßöffen»
gerid)t. Her 35orfißenbe riet betn Slngeftagten
mit fftüdfießt auf bie außerorbentlicße Scßwere
ber erhobenen Vorwürfe bringenb aber erfolg»
loS, biefe Sßormürfe gurüdguneßmen unb einen
Sßergleidß eingugeßen. Hie SSerßanblung enbete
mit ber 33erurteilung beS Stngeflagten. Stile
Sadßberftänbigen fagten auS: Slbgefeßen bon
ber SJiöglicßfeit einer Uebertragung fönnen fid)
Slrgt wie fpebamme in ber ^citbeftimmung ber
Scßwangerfcßaft unb in ber Slngabe ber 3ed
ber Sîieberfunft täufeßen unb gwar ift ein foleßer
Srrtum um bier unb aueß um fecßS SBocßen
reeßt woßl möglicß, oßne baß barauS irgenb
ein Vorwurf erß oben werben fann. SJdart fann
alfo ber Hebamme gang unb gar feinen 33or»

Wurf barauS maeßen, baß fie feßon Enbe guli
ober Stnfang Sluguft fagte, bie Sdieberfunft fann
jeben Hag eintreten.

33ei bem Urteil berußigte fidß ber Slngeflagte
nidßt. Offenbar unter bem Einfluß unb auf baS

$ureben Hritter erßob er Einfprucß unb bie

Slagefacße ging gum Sanbgericßt weiter. Slber
noeß am leßteü Hage bur ier JBerßanbtung bor
bem Sanbgericßt leiftete ber Slngeflagte ber §eb=
amme ©enugtuung unb nahm bie erhobenen
Vorwürfe unb Seleibigungen gurüd.

ES ßatte fidß in biefem galle ßöcßft waßr»
feßeiuließ um eine Uebertragung geßanbelt. HiefeS
Ereignis wäre giemlitß bebeutungSloS geblieben,
wenn nidßt bie SöeleibigungSfadße jßingugefommen
wäre. So ergab fidß barauS für bie beleibigte
£ebamme eine Unfumme bon läftigen ©efdßäften,
©ängen, 33efprecßungen ufw. unb, wenn aueß

fdjließlicß bie gange Slngelegenßeit mit boller
^Rechtfertigung für bie §ebamme enbete, ftatt
Hanf unb Slnerfenuung für ißre SRüße unb
Slufopferuug blieben ißr nur ärgerliche S3er»

ßanblungen unb forgenbolle Stunben wäßrenb
ber SRonate langen Hauer beS gericßtlidjen
S3erfaßreuS.

Ein eigentümlicher f"9te e%>

' felbe §ebamme, welcße ben eben gefcßilberten

gall erlebte, furge 3eit barauf wieber bureß
einen gall bon Uebertragung lange ßingeßalten
würbe.

Sftitte gebruar 1908 würbe bie £ebantme
gu einer Harne empfoßlen, welcße in SRüncßeu

ißre Sdieberfunft erwarten wollte. Her £>an§»
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Uebertragung.')
Von Dr. Anton Hengge, München.

Zwei Beobachtungen der jüngsten Zeit haben
mir die Bedeutung der Uebertragung besonders

drastisch vor Augen geführt. Ich will zuerst
diese beiden Fälle kurz mitteilen:

Eine junge Frau erwartete im Sommer 1907

ihre zweite Niederkunft. Da sie während der

Sommermonate in der Nähe Münchens auf
dem Lande lchte, so besprach sie sich mit ihrer
Hebamme in München, um sich deren Hilfe für
die Zeit der Niederkunft zu sichern. Bei den

guten, ja freundschaftlichen Beziehungen, welche

zwischen der Dame und der Hebamme
bestanden, war die Hebamme über den Stand der

Schwangerschaft und über das Befinden der

Dame sehr gut unterrichtet, außerdem kam die

Hebamme auf Wunsch der Schwangeren wiederholt

hinaus und untersuchte auch des öfteren
die Dame äußerlich.

Als wahrscheinlicher Termin der Niederkunft
wurde Ende Juli oder Anfang August 1907

angenommen. - Ende Juli stellten sich bei der

Schwangeren alle Anzeichen der bevorstehenden
Geburt "ein, so daß die Hebamme alarmiert
wurde und auf Grund ihrer eigenen
Beobachtung die Niederkunft erwartete. Dieser
Zustand hielt einige Tage an, dann gingen alle
Erscheinungen wieder zurück, so daß sich auch

die Hebamme wieder nach Hause begab. Alsbald

aber traten wieder so regelmäßige Wehen
ein, die eine ganze Nacht anhielten, daß neuerdings

die Hebamme schleunigst gerufen wurde,
wie sich herausstellte, wieder vergeblich. Solch
falscher Lärm wiederholte sich noch des öfteren
und mit Bahn und Automobil leistete die

Hebamme den wiederholten, stets äußerst dringenden

Rufen Folge.
Der Befund bei äußerer und innerer

Untersuchung entsprach zu dieser Zeit — Anfang
August — ganz und gar dem Ende der

Schwangerschaft und dem Bevorstehen der

Niederkunft, und auf die Fragen der Leute

konnte die Hebamme füglich nichts anders sagen

als: die Geburt kann jeden Tag eintreten.

Klugerweise riet jedoch die Hebamme selbst den

Leuten, doch auch einen Arzt zu Rate zu ziehen,
ob alles in Ordnung sei. Diesem Vorschlage

stimmten die Leute nicht zu.
Es war natürlich, daß die Dame durch die

vielen Wehen, ruhelosen Nächte und durch die

ständige Erwartung schließlich in einen begreiflichen

Zustand von Erregung versetzt wurde
und nicht mehr allein bleiben wollte, sondern

ihre Hebamme fast jede Nacht in der Nähe
haben wollte und sie auch oft am Tage nicht

fort ließ.

*) Abgedruckt aus der

umcn-Zeitung".
bayerischen Heb-

So verging noch der ganze Monat August
unter ständiger Erwartung, daß die fast jeden
Tag auftretenden Wehen in Geburtswehen
übergehen würden. Die Hebamme verbrachte in
dieser ganzen Zeit, von Ende Juli bis Anfang
September, fast jede Nacht bei der Schwangeren
und war nur während weniger Tage in München.
Auch hier war die Hebamme, die selbst Telephon
hatte und jederzeit ein Automobil beuützen konnte,
sozusagen in ständiger Bereitschaft. Mit Automobil

war die Entfernung in einer halben
Stunde leicht zu bewältigen.

So war es auch am 8. September 1907.
Die Hebamme war seit mehreren Tagen und
auch während der Nacht vom 7.—8. September
ununterbrochen bei der Dame gewesen. Am
Morgen des 8. September fühlte sich die Dame
wohl, ging etwas im Garten spazieren und die

Hebamme fuhr im Einverständnis mit der

Schwangeren in ihre Stadtwohnung, um
Verschiedenes zu erledigen. Am Abend wollte die

Hebamme wieder zurückkommen, wenn nicht
schon früher eine Telephonmeldung sie zurückrief.

Wie es nun das Verhängnis wollte, trat
gerade au diesem Tage die Geburt ein.
Nachmittags 5 Uhr kamen wieder die alltäglichen
Wehen, welche aber diesmal in Geburtswehen
übergingen und so kräftig und erfolgreich
arbeiteten, daß schon gegen 8 Uhr abends die

Geburt erfolgte. Eine halbe Stunde später kam
die Hebamme aus der Stadt zurück, nicht wenig
überrascht, über die vollendete Tatsache, die sie

vorfand. Einerseits infolge der allgemeinen
Aufregung und andererseits durch die seit vielen
Wochen bestehenden Wehen abgestumpft, hatte
niemand, selbst nicht die Pflegerin, daran
gedacht, der Hebamme telephonische Nachricht zu
senden.

Die Geburt war aber glücklicherweise ohne
jeden Zwischenfall glatt verlaufen, die Hebamme
vom Ort hatte sachgemäße Hilfe geleistet.

Ein solches Mißgeschick ist trotz allem
glücklichen Ausgang für jedermann ärgerlich und
nicht zum wenigsten für die Hebamme, die seit
sechs Wochen Tage und Nächte opfert und dann
im entscheidenden Augenblick durch leicht
vermeidbare Zufälle fern gehalten ist.

Das Kind war über neun Pfund schwer und
hatte eine Länge von 55 cm, dabei ist noch
besonders zu beachten, daß die Eltern des
Kindes grazile, nicht sehr große Personen sind.

Dieser Fall hatte nun noch ein Nachspiel,
das ihn gerade für die Hebammen besonders
bedeutsam und beachtenswert macht.

Am Tage nach der Geburt erhielt nämlich
die Hebamme von dem Gatten der Dame einen

mit schweren Vorwürfen erfüllten Brief und
diesem ersten Briefe folgte nach ein paar Tagen
ein zweiter, der die Hebamme womöglich noch

schwerer angriff. Die Vorwürfe bestanden in

„Pflichtvergessenheit, Gewissenlosigkeit, Bruch
des Berufsgeheimnisses usw." und. daran reihte
sich die Drohung, die Sache in der Presse
entsprechend zu veröffentlichen und dafür zu sorgen,
daß sich niemand mehr dieser Hebamme
anvertraut.

Selbstverständlich mußte die Hebamme auf
solche schwere Angriffe, für welche nach Lage
der Verhältnisse gar keine Grundlage gegeben

war, Klage erheben. Unter dem Aufgebot
zahlreicher Zeugen und Sachverständiger kam es

zunächst zur Verhandlung vor dem Schöffengericht.

Der Vorsitzende riet dem Angeklagten
mit Rücksicht auf die außerordentliche Schwere
der erhobenen Vorwürfe dringend aber erfolglos,

diese Vorwürfe zurückzunehmen und einen
Vergleich einzugehen. Die Verhandlung endete
mit der Verurteilung des Angeklagten. Alle
Sachverständigen sagten aus: Abgesehen von
der Möglichkeit einer Uebertragung können sich

Arzt wie Hebamme in der Zeitbestimmung der
Schwangerschaft und in der Angabe der Zeit
der Niederkunft täuschen und zwar ist ein solcher
Irrtum um vier und auch um sechs Wochen
recht wohl möglich, ohne daß daraus irgend
ein Vorwurf erhoben werden kann. Man kann
also der Hebamme ganz und gar keinen
Vorwurf daraus machen, daß sie schon Ende Juli
oder Anfang August sagte, die Niederkunft kann
jeden Tag eintreten.

Bei dem Urteil beruhigte sich der Angeklagte
nicht. Offenbar unter dem Einfluß und auf das
Zureden Dritter erhob er Einspruch und die

Klagesache ging zum Landgericht weiter. Aber
noch am letzten Tage vor à Verhandlung vor
dem Landgericht leistete der Angeklagte der
Hebamme Genugtuung und nahm die erhobenen
Vorwürfe und Beleidigungen zurück.

Es hatte sich in diesem Falle höchst wahr?
scheinlich um eine Uebertragung gehandelt. Dieses
Ereignis wäre ziemlich bedeutungslos geblieben,
wenn nicht die Beleidigungssache hinzugekommen
wäre. So ergab sich daraus für die beleidigte
Hebamme eine Unsumme von lästigen Geschäften,
Gängen, Besprechungen usw. und, wenn auch
schließlich die ganze Angelegenheit mit voller
Rechtfertigung für die Hebamme endete, statt
Dank und Anerkennung für ihre Mühe und
Aufopferung blieben ihr nur ärgerliche
Verhandlungen und sorgenvolle Stunden während
der Monate langen Dauer des gerichtlichen
Verfahrens.

Ein eigentümlicher Zufall fügte es, daß diese
' selbe Hebamme, welche den eben geschilderten

Fall erlebte, kurze Zeit darauf wieder durch
einen Fall von Uebertragung lange hingehalten
wurde.

Mitte Februar 1908 wurde die Hebamme

zu einer Dame empfohlen, welche in München
ihre Niederkunft erwarten wollte. Der Hans-



98 Sie ©cßweiger fpebatnme, Nr. 9

argt rechnete ben 2tnfang gcbruar 1908 als
mahrfheiuticßen Scrutin ber ©eburt.

Sie Same ßatte bor 17 3al)ren guleßt ge=
boren unb mußte über bag le^te Unwoßlfein
feine beftimmten Sfngaben gu madjen. km
2. gebruar berftänbigte mid) ber fpauSargt ber
Same, icß foil micf) bereit Raiten, bie ©eburt
fteße unmittelbar bebor, bie SBeßen feiert feßon
gang regelmäßig, ber Niuttermunb fei faft 9Natf=
ftüd groß geöffnet unb ba feßr biel grudjt«
toaffer borßanben fei, habe bag Kinb feine fixierte
Sage, fonbern neige gn einer ©djieflage. 3d)
wartete, bie Hebamme wartete, ber £>auSargt
wartete, bie ©eburt trat aber uid)t ein.

Nad) Verlauf bon etwa brei SBodjen, wäßrenb
beren id) über ben gall nicßlS meßr geßört
hatte, befudjte mid) ber fpaitSargt. 3<ß baeßte
längft meßt meßr an bie ©eburt unb glaubte
bielmeßr, biefe fei glüdlicß fpontan ertebigt. 3d)
würbe aber belehrt, baß bie ©eßwangerfeßaft
im ©egenteil nod) immer fortbefteße.

©o gog fich ber .Quftanb ßin burd) ben gangen
Nionat gebruar unb SXnfaug Niärg unter
ftänbiger ©rwartung unb 23ereitjdjaft. ©S läßt
fid) benfen, baß befouberê bie £>ebatttme —
grünblicß belehrt burd) ben fürglicß erlebten
ärgerlichen goß — immer in erreichbarer Näße
war, um jebem Nuf fofort golge leifteit gu
fönnen.

Sie feßwangere Same felbft befanb fid) gang
woßl, fie ging täglich fungieren unb würbe nur
bnreh bag unangenehme ©mpfinben beläftigt,
welcßeg fid) ftetS als begreifliche golge ber @r=

Wartung unb Ungewißheit einftetlt. Sie ©ebär«
mutter war ßoeßgrabig auSgebehnt, eS war
reichlich grudjtwaffer borßanben unb baê Kinb
felbft feßiett feßr gut entwidelt gu fein.

SJiitte ÜDfärg berlor bie Same loährenb eines
©pagiergangeg grudjtwaffer, eg war, oßne baß
fie SBeßen bemerfte, bie 93lafe gefprungen. 2lber
auch jefet [teilte fid) bie ©eburt nod) uidjt ein.
©rft am kbenb beg 17. SNärg traten reget
mäßige SBeßen auf, welche fid) balb gu außer«
orbentlicßer föeftigfeit fteigerten, fo baß noch
bor SNitternacßt bie ©eburt fpontan erfolgte.
©S entleerte fich auch jefet noch reichlich grueßt«
waffer. Sag Kinb felbft, ein Knabe, war feßr
fräftig entwidelt unb hotte eine Sänge bon
60 cm unb ein ©emidjt boit neun ißfuttb. Sie
$ebamme unb ber fpauSargt waren wäßrenb
ber ©eburt gur ©telle. Nadj ber ©eburt geigte
fich erßebliche Schlaffheit ber borßer überbeßnten
©ebärmutter, fo baß fid) eine giemtid) ßart=
nädige Nachblutung einfteßte, obwoßt bie Nacßs
geburt bon felbft fam unb boßftänbig war.
Ser weitere Verlauf beg SBodjeubetteS würbe
noeß burch eine leichte fpatSentgünbung geftört.
Sie Same ftiüt felbft unb bag Kinb gebeißt
borgüglicß. « *

*
Siefe beiben gälle geigen fo recht beuttieß

unb augenfäßig, wie. wichtig eg ift, mit ber
SNöglicßteit ber Uebertragung gu rechnen unb
welch unangeneßme Segleiterfcßeinungen fich mit
einer Uebertragung berfnüpfen fönnen. 2111er«

bingS wirb eine ^ebamme nid)t feßr ßäufig
gegwungen fein, fid) auf ©runb einer waßr=
fcßeinlicßen Uebertragung ißr Nedjt unb ißre
©ßre bor ©eridjt gu fiebern, aber wenn fie in
biefe mißliche Sage fommt, bann fann ißr bie
mitgeteilte ©rfaßrung bon erheblichen Nußen fein.

3m 2lnfdjluß an folcße ©rfaßrungen ber
ißrajüS muß man auh babon unterrichtet fein,
wie fid) &ag ®efel übt* wie fih bie SBiffen«
fdjaft gur grage ber Uebertragung berßält:

©ibt eg eine Uebertragung, b. ß. eine
über bie gewößnlihe $eit berlängerte
©htbangerfhoftgbauer unb um wie
biel fann bie gewöhnliche ©djwanger«
feßaftsbauer überf cßmtten werben?

S)ie folgenben 2luSführitngen finb bem neuen
.jpanbbud) ber ©eburtgßilfe bon b. SBindel
entnommen, 1. SBanb, ©. 651 u. ff.

Jffienn man bie Sauer eineg .guftanbeS genau
feftfeßen foil, fo muß matt beffen 2lttfang unb
©nbe fiher ermitteln fönnen. Sei ber tnenfd)«

Itcfjen @d)wangerfhaft ift aber beibeg ltutnög«
lid); betut wir fettnen weber bett SNotnent ber
eigeutlidjen 23cfrud)tutig, b. ß. beS ©inbringettg
eineg ©amentierdjenS in bag ©i unb werben
ißn auh nie auf Sage, gefeßweige beim auf
©tunben fennett lernen, knbèrerfeitg fönnen
wir auS ben Sefunben an bem neugeborenen
Kinbe ebenfowenig einen ©cßluß auf bie Saner
feineg 2lufentßalteS in ber ©ebärmutter maeßen,
welcher fih nad) Sagen fiher ermitteln ließe,
mit anbereu SBorteu, ein Kinb bon 50 cm Sänge
unb 3250 ©ratnm ©ewidjt fann 40, aber auh
42 SBocßen getragen tuorben fein.

(©dfilug folgt.)

flus der Praxis.
2lm 6. September 1907 würbe ich hu eirter

großen, fetten f^rau, 98 kg Körpergewicht, @rft=
gebärenbe, gerufen, baS SBaffer fei abgefloffen.
©S war wirflih fo- SBaffer ab, SBeßen feine,
Deffnttng feine, nid)t einmal ber ©djeibenteil
berftridjen. 3h berorbnete Settruße unb warme
Sißbäber unb ging wieber ßeim mit ber 23e=

merfung, faüg ÜBeßen fommen, mir gu berihten.
Nah bier Sagen würbe ih wieber gerufen.
@S war noh gleich, waren leichtere SBeßen

eingetreten, bie aber wieber berfeßwanben. 3h
gab ein Kliftier unb nachher ein 23ab. Sag
erfte ÜNat ßörte ih noeß bie Ipergtöne beg

Kinbeg, bag gweite SUÎal aber niht meßr. Nah
ad)t Sagen, mittags 12 Ußr, würbe id) wieber
gerufen. Sie grau hatte wirflih SBeßen alle
15 DNiuuten. Söaffer floß immer ab, Deffnung
noh ïeine, nur war nun ber ©dfeibenteil ber«
ftrießen. 3h teiftete löeiftanb, fo biel ih tonnte;
ber Sag berging, bie Naht auh, atn anbern
äRorgen war ber Ntuttermunb für ben ginger
burd)gängig, bie SBeßen feßr ftarf, alle fünf
Niinuten. kbenbs um 7 lXßr hatte bie grau
gieber 38,0. Ceffnung wie ein granfenftüd,
©efihtglage, 2lugfluß übelriehenb. 3h fhidte
gum 2lrgt, ber aitd) balb fam unb fagte, eg

fei jeßt nichts gu maeßen als abguwartétt. ®r
tröftete bie Seute, bie, wag nießt feiten bor«
fommt, wenn eg etwas langfam geßt, unge«
bulbig würben unb 2lngft befamen. ©S ging
big morgeng 4 Ußr. Sa mähte ih bie britte
llnterfucßung : Ser Nîuttermunb war bereits
bollftänbig geöffnet. 3h fh^^ nah bem 2lrgte,
ber balb fam, gerabe als ber Kopf im Surcßs
fhueibett war. Sie ©eburt berbreitete einen
folhen ©eftanf, baß ih wäßrenb beg gangen
Herganges nie geßörig atmen burfte. ®ls bie
Nacßgeburt auggetreten war, fonute ih eine
große ÜNenge fnrhtbar ftinfenber 23rüße auS«
brüefen. ©S gab einen großen Suppenteller
bot!. Niait machte gleich eine UteruSaugfpütung,
wäßrenb bem SBocßenbett täglich utorgenS unb
abenbS eine @d)eibenauSfpüluttg ttnb pflegte
bie SBöhnerin mit größter Neinlidffeit. Sie
grau genaS balb gut, hatte als ßöcßfte Sempe«
ratur 37,1 uttb berließ am elften Sag gefunb
unb munter baS 23ett. Nur bermißte fie baS

Kinb, baS ein 4 kg feßwereg aber totes Knäblein
war. Nun mußte icß aber nachher ßörett, ih
fei fcßulb, baß bag Kinb geftorben fei, man
ßätte nah bem SBafferabfluß baS Kinb ab«
treiben foüett. Sag wollte mir niht reißt ein«

leuchten unb ih beftagte midj beim 2lrgt, ber
midj tröftete unb fagte, ih habe ba meßt gu
befürchten, baß ih etwas bernadjläßigt ßätte.
§at bielleiht eine Kollegin einen äßnlicßen gall
gehabt unb wie ift er auggegangen?

SNit follegialifcßem ©ruß
A.

üjelMmmettDerem.

Zentralvorsrand.
Ser erfte ©ingug für ben Sßerein unb bie

Kranfenfaffe ift nun gemäht. @S bebentet bieg
eine gewaltige, tagelang bauernbe 2lrbeit für

unfere Kaffiererin unb in ber golge auh uoh
für unS anbere 23orftanbSmitglieber.

Sentt faum waren bie Stahnaßmefarten ber«
fanbt, als eS auh fhon 2lnfragen regnete,
warum bie Kranfenfaffenadjnaßme eingebogen
Würbe, ba bie ©etreffenben boeß niht Niitglieb
berfelben feien. Sie werten Kolleginnen lafen
eben unfre 3eitung mit bem beigefügten er«
flärenben Slättcßen nid)t, fonbern feßrieben
flugS naeß @t. ©allen uttb ber ISorftanb ßat
ja natürlich 9flr nihtS anbereS gtt tun, als
eben gu fdjreiben unb jeber ©ingeinen 2(ugfuttft
gu erteilen, weihe fie fih wit Seicßtigfeit felbft
ßätten geben fönnett, wenn fie unfre „©djweiger
Hebamme", bie ja außerbem beg SefenSwerten,
SSeleßrenben uttb gutereffanten fo biel bietet,
nur einmal burcßfeßeit möhten.

Seiber famen auh unfrerfeitg einige gerungen
bor, tnbem eingelnen Kolleginnen baS ©intrittg«
gelb in bie Kranfenfaffe nochmals erhoben würbe,
obwoljl fie fhon Niitglieb berfelben waren ttttb
bieg troß ber, wie wir meinten forgfältigften
SBergteicßung mit ben Kranfeufaffenregiftern.
SBir bitten bie 23etreffenben um ©ntfhulbigung
unb banfen benjenigen, toeldje bie Karten ben«

noh einlöften. ©S ift ja felbftberftänblih, baß
ißnen ber gubiet erhobene Beitrag gurüderftattet
worben ift.

@tlicße ßaben ißren 2lufentßaltSort, ober
©tanb unb Namen geänbert, oßne uns Niit«
teilung gu maeßen unb wir möhten bei biefer
©etegenßeit bringenb erfueßen, uns in gufunft
jebe 2lbreffenänberung mitguteilen, um Kon«
fufionen gu bermeiben.

Sie Nachnahmen finb nun gurüdgefommeu
mit einer giemlicßen 2lngaßl: Nefufé. ©habet
nid)t§! SBetm bie Kolleginnen gu furgfießtig
finb, um bie großen Vorteile, bie unfre Kran«
fenfaffe bietet, eingufeßen, fo mögen fie eben
fern bleiben.

©ingelne refüfierten gu unferm Sefremben
bie Nahuaßme, obwoßt fie bereits Niitglieber
ber Kranfenfaffe waren. 2tnbere fheinen bom
SSorweifen ber Karte nihtS erfahren gu ßaben,
ba fie woßl bon £>aufe abwefenb waren unb fo
fam bie Karte uneingetöft gurüd.

SBir mähen baßer bie Kolleginneu nochmals
barauf aufmerffam, baß baS Nidjteinlöfett 2luS=
fcßluß auS bem herein gur golge ßat, unb
wir erfueßen fie, itt ißrem eigenen 3ntereffe,
ben betrag noeß nachträglich einfenben gu wollen.

gmmerßin war ber ©ebanfe, ber nun gur
Sat geworben, bie Kranfenfaffe obligatorifdj
gu mähen, ein großer.

_3eßt, wo ber fdjwerfte 2lnfang überwunben,
wirb eS fih erft geigett, wie fegenSreih für bie
Nîitglieber fie fein wirb.

2lucß für bie betreffenben IBorftänbe geftattet
fih bie ^Buchführung nun biel einfacher.

Noh môdjten wir bie Kolleginnen bitten,
alle ©elbfenbungen an bie getitralfaffierin, grau
Sebrument ©t. ©allen, gu fettben, Kranfenan«
melbungen bagegen finb, Wie bis anßin, an
grl. Kirhßofer, fBräfibentin ber Kranfenfaffe«
fommiffion in SBintertßur gu rießten.

Nlit folIegialifd)em ©ruß
Ser gentralborftanb.

©itttritte.
3n ben ©hweigerifhen ^ebammenberein finb

neu eingetreten:

s3!r_ Kanton © h ® ß g-

12 grau 9Nüüer=2Beber, SBoIlerau.

Kanton Sßurgau:
106 grau grieba Kelter=Dettti, 2lrbon.

Stfattfcufaffe.

©rfranfte Nïitglieber:
grl. 23arb. Ntargretß, Dberfajen (©raubünben).
grau Sottife 23ürf, Detwit am See (gürieß)-
grl. ©ß. Niüller, (Meßlingen (©haffßaufen).
grau ffitrher, Urtenen (Sern).
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arzt rechnete den Anfang Februar 1908 als
wahrscheinlichen Termin der Geburt.

Die Dame hatte vor 17 Jahren zuletzt
geboren und wußte über das letzte Unwohlsein
keine bestimmten Angaben zu machen. Am
2. Februar verständigte mich der Hausarzt der
Dame, ich soll mich bereit halten, die Geburt
stehe unmittelbar bevor, die Wehen seien schon
ganz regelmäßig, der Muttermund sei fast Markstück

groß geöffnet und da sehr viel Fruchtwasser

vorhanden sei, habe das Kind keine fixierte
Lage, sondern neige zu einer Schieflage. Ich
wartete, die Hebamme wartete, der Hausarzt
wartete, die Geburt trat aber nicht ein.

Nach Verlauf von etwa drei Wochen, während
deren ich über den Fall nichts mehr gehört
hatte, besuchte mich der Hansarzt. Ich dachte
längst nicht mehr an die Geburt und glaubte
vielmehr, diese sei glücklich spontan erledigt. Ich
wurde aber belehrt, daß die Schwangerschaft
im Gegenteil noch immer fortbestehe.

So zog sich der Zustand hin durch den ganzen
Monat Februar und Anfang März unter
ständiger Erwartung und Bereitschaft. Es läßt
sich denken, daß besonders die Hebamme —
gründlich belehrt durch den kürzlich erlebten
ärgerlichen Fall — immer in erreichbarer Nähe
war, um jedem Ruf sofort Folge leisten zu
können.

Die schwangere Dame selbst befand sich ganz
wohl, sie ging täglich spazieren und wurde nur
durch das unangenehme Empfinden belästigt,
welches sich stets als begreifliche Folge der
Erwartung und Ungewißheit einstellt. Die Gebärmutter

war hochgradig ausgedehnt, es war
reichlich Fruchtwasser vorhanden und das Kind
selbst schien sehr gut entwickelt zu sein.

Mitte März verlor die Dame während eines
Spazierganges Fruchtwasser, es war, ohne daß
sie Wehen bemerkte, die Blase gesprungen. Aber
auch jetzt stellte sich die Geburt noch nicht ein.
Erst am Abend des 17. März traten
regelmäßige Wehen auf, welche sich bald zu
außerordentlicher Heftigkeit steigerten, so daß noch
vor Mitternacht die Geburt spontan erfolgte.
Es entleerte sich auch jetzt uoch reichlich Fruchtwasser.

Das Kind selbst, ein Knabe, war sehr
krästig entwickelt und hatte eine Länge von
60 cm und ein Gewicht von neun Pfund. Die
Hebamme und der Hausarzt waren während
der Geburt zur Stelle. Nach der Geburt zeigte
sich erhebliche Schlaffheit der vorher überdehnten
Gebärmutter, so daß sich eine ziemlich
hartnäckige Nachblutung einstellte, obwohl die
Nachgeburt von selbst kam und vollständig war.
Der weitere Verlauf des Wochenbettes wurde
noch durch eine leichte Halsentzündung gestört.
Die Dame stillt selbst und das Kind gedeiht
vorzüglich. ^ ^

-i«

Diese beiden Fälle zeigen so recht deutlich
und augenfällig, wie. wichtig es ist, mit der
Möglichkeit der Uebertragung zu rechnen und
welch unangenehme Begleiterscheinungen sich mit
einer Uebertragung verknüpfen können. Allerdings

wird eine Hebamme nicht sehr häufig
gezwungen sein, sich auf Grund einer
wahrscheinlichen Uebertragung ihr Recht und ihre
Ehre vor Gericht zu sichern, aber wenn sie in
diese mißliche Lage kommt, dann kann ihr die
mitgeteilte Erfahrung von erheblichen Nutzen sein.

Im Anschluß an solche Erfahrungen der
Praxis muß man auch davon unterrichtet sein,
wie sich das Gesetz und wie sich die Wissenschaft

zur Frage der Uebertragung verhält:
Gibt es eine Uebertragung, d. h. eine

über die gewöhnliche Zeit verlängerte
Schwangerschaftsdauer und um wie
viel kann die gewöhnliche
Schwangerschaftsdauer überschritten werden?

Die folgenden Ausführungen sind dem neuen
Handbuch der Geburtshilfe von v. Winckel
entnommen, 1. Band, S. 651 u. ff.

Wenn man die Dauer eines Zustandes genau
festsetzen soll, so muß man dessen Anfang und
Ende sicher ermitteln können. Bei der mensch¬

lichen Schwangerschaft ist aber beides unmöglich;
denn wir kennen weder den Moment der

eigentlichen Befruchtung, d. h. des Eindringens
eines Samentierchens in das Ei und werden
ihn auch nie auf Tage, geschweige denn ans
Stunden kennen lernen. Andererseits können
wir aus den Befunden an dem neugeborenen
Kinde ebensowenig einen Schluß auf die Dauer
seines Aufenthaltes in der Gebärmutter machen,
welcher sich nach Tagen sicher ermitteln ließe,
mit anderen Worten, ein Kind von 50 cm Länge
und 3250 Gramm Gewicht kann 40, aber auch
42 Wochen getragen worden sein.

(Schluß folgt.)

Ms der Praxis.
Am 6. September 1907 wurde ich zu einer

großen, fetten Frau, 98 lcZ Körpergewicht,
Erstgebärende, gerufen, das Wasser sei abgeflossen.
Es war wirklich so. Wasser ab, Wehen keine,

Oeffnung keine, nicht einmal der Scheidenteil
verstrichen. Ich verordnete Bettruhe und warme
Sitzbäder und ging wieder heim mit der
Bemerkung, falls Wehen kommen, mir zu berichten.
Nach vier Tagen wurde ich wieder gerufen.
Es war noch gleich, nur waren leichtere Wehen
eingetreten, die aber wieder verschwanden. Ich
gab ein Klistier und nachher ein Bad. Das
erste Mal hörte ich noch die Herztöne des

Kindes, das zweite Mal aber nicht mehr. Nach
acht Tagen, mittags 12 Uhr, wurde ich wieder
gerufen. Die Frau hatte wirklich Wehen alle
15 Minuten. Wasser floß immer ab, Oeffnung
noch keine, nur war nun der Scheidenteil
verstrichen. Ich leistete Beistand, so viel ich konnte;
der Tag verging, die Nacht auch, am andern
Morgen war der Muttermund für den Finger
durchgängig, die Wehen sehr stark, alle fünf
Minuten. Abends um 7 Uhr hatte die Frau
Fieber 38,0. Oeffnung wie ein Frankenstück,
Gesichtslage, Ausfluß übelriechend. Ich schickte

zum Arzt, der auch bald kam und sagte, es
sei jetzt nichts zu machen als abzuwarten. Er
tröstete die Leute, die, was nicht selten
vorkommt, wenn es etwas langsam geht,
ungeduldig wurden und Angst bekamen. Es ging
bis morgens 4 Uhr. Da machte ich die dritte
Untersuchung: Der Muttermund war bereits
vollständig geöffnet. Ich schickte nach dem Arzte,
der bald kam, gerade als der Kopf im
Durchschneiden war. Die Geburt verbreitete einen
solchen Gestank, daß ich während des ganzen
Herganges nie gehörig atmen durfte. Als die
Nachgeburt ausgetreten war, konnte ich eine
große Menge furchtbar stinkender Brühe
ausdrücken. Es gab einen großen Suppenteller
voll. Man machte gleich eine Uterusausspülung,
während dem Wochenbett täglich morgens und
abends eine Scheidenausspülung und pflegte
die Wöchnerin mit größter Reinlichkeit. Die
Frau genas bald gut, hatte als höchste Temperatur

37,1 uud verließ am elften Tag gesund
und munter das Bett. Nur vermißte sie das
Kind, das ein 4 KZ schweres aber totes Knäblein
war. Nun mußte ich aber uachher hören, ich
sei schuld, daß das Kind gestorben sei, man
hätte nach dem Wasserabfluß das Kind
abtreiben sollen. Das wollte mir nicht recht
einleuchten und ich beklagte mich beim Arzt, der
mich tröstete und sagte, ich habe da nicht zu
befürchten, daß ich etwas vernachläßigt hätte.
Hat vielleicht eine Kollegin einen ähnlichen Fall
gehabt und wie ist er ausgegangen?

Mit kollegialischem Gruß

Schuieyer. Hebammenverein.

^entralvorstand.
Der erste Einzug für den Verein und die

Krankenkasse ist nun gemacht. Es bedeutet dies
eine gewaltige, tagelang dauernde Arbeit für

unsere Kassiererin lind in der Folge auch noch
für uns andere Vorstandsmitglieder.

Denn kaum waren die Nachnahmekarten
versandt, als es auch schon Anfragen regnete,
warum die Krankenkassenachnahme eingezogen
würde, da die Betreffenden doch nicht Mitglied
derselben seien. Die werten Kolleginnen lasen
eben unsre Zeitung init dem beigefügten
erklärenden Blättchen nicht, sondern schrieben
flugs nach St. Gallen und der Vorstand hat
ja natürlich gar nichts anderes zu tun, als
eben zu schreiben und jeder Einzelnen Auskunft
zu erteilen, welche sie sich mit Leichtigkeit selbst
hätten geben können, wenn sie unsre „Schweizer
Hebamme", die ja außerdem des Lesenswerten,
Belehrenden und Interessanten so viel bietet,
nur einmal durchsehen möchten.

Leider kamen auch unsrerseits einige Irrungen
vor, indem einzelnen Kolleginnen das Eintrittsgeld

in die Krankeilkasse nochmals erhoben wurde,
obwohl sie schon Mitglied derselben waren und
dies trotz der, wie wir meinten sorgfältigsten
Vergleichung mit den Krankenkassenregistern.
Wir bitten die Betreffenden um Entschuldigung
und danken denjenigen, welche die Karten
dennoch einlösten. Es ist ja selbstverständlich, daß
ihnen der zuviel erhobene Beitrag zurückerstattet
worden ist.

Etliche haben ihren Aufenthaltsort, oder
Stand und Namen geändert, ohne uns
Mitteilung zu machen und wir möchten bei dieser
Gelegenheit dringend ersuchen, uns in Zukunft
jede Adressenänderung mitzuteilen, um
Konfusionen zu vermeiden.

Die Nachnahmen sind nun zurückgekommen
mit einer ziemlichen Anzahl: Refusé. Schadet
nichts! Wenn die Kolleginnen zu kurzsichtig
sind, um die großen Vorteile, die unsre
Krankenkasse bietet, einzusehen, so mögen sie eben
fern bleiben.

Einzelne refüsierten zu unserm Befremden
die Nachnahme, obwohl sie bereits Mitglieder
der Krankenkasse waren. Andere scheinen vom
Vorweisen der Karte nichts erfahren zu haben,
da sie wohl von Hause abwesend waren und so
kam die Karte uneingelöst zurück.

Wir machen daher die Kolleginnen nochmals
darauf aufmerksam, daß das Nichteinlösen
Ausschluß aus dem Verein zur Folge hat, und
wir ersuchen sie, in ihrem eigenen Interesse,
den Betrag noch nachträglich einsenden zu wollen.

Immerhin war der Gedanke, der nun zur
Tat geworden, die Krankenkasse obligatorisch
zu machen, ein großer.

Jetzt, wo der schwerste Anfang überwunden,
wird es sich erst zeigen, wie segensreich für die
Mitglieder sie sein wird.

Auch für die betreffenden Vorstände gestaltet
sich die Buchführung nun viel einfacher.

Noch möchten wir die Kolleginnen bitten,
alle Geldsendungen an die Zentralkassierin, Frau
Lebrument St. Gallen, zu senden, Krankenanmeldungen

dagegen sind, wie bis anhin, an
Frl. Kirchhofer, Präsidentin der Krankenkassekommission

in Winterthur zu richten.
Mit kollegialischem Gruß

Der Zentralvorstand.

Cintritte.
In den Schweizerischen Hebammenverein sind

neu eingetreten:

^ à Kanton Schw yz.
12 Frau Müller-Weber, Wollerau.

Kanton Thurgau:
106 Frau Frieda Keller-Oettli, Arbon.

Krankenkasse.

Erkrankte Mitglieder:
Frl. Barb. Margreth, Obersaxen (Graubünden).
Frau Louise Bürk, Oetwil am See (Zürich).
Frl. Ch. Müller, Gächlingen (Schaffhausen).
Frau Zürcher, Urtenen (Bern).
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